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50 Jahre Ehegattensplitting!
Gute Gründe für eine Reform der Besteuerung der Ehe1

Mit dem Jahressteuergesetz 2009 wird das sogenann-
te Faktorverfahren als Option zur viel kritisierten
Lohnsteuerklassenkombination III/V eingeführt.
Bedeutet dieses Verfahren den Übergang zu einer in-
dividuellen Besteuerung von Eheleuten? Werden
Frauen nun gerechter besteuert? Am Ehegattensplit-
ting ändert das Faktorverfahren zunächst nichts. Die
Berechnung der Lohnsteuer betrifft lediglich die mo-
natliche Verteilung der Einkommensteuer bei Ar-
beitnehmer/innen. Die Lohnsteuerklassen sind typi-
sierte Annäherungen an die Jahreseinkommensbe-
steuerung für abhängig Beschäftigte. Am Ende des
Jahres wird die monatlich gezahlte Lohnsteuer auf
die Jahreseinkommensteuer angerechnet. Während
die Lohnsteuerklassenkombination III/V parteiüber-
greifend kritisiert wurde, ist ein Reform des Ehegat-
tensplittings nicht in Sicht. Vielmehr wird das Ehe-
gattensplitting immer noch als Familienförderung,
als Errungenschaft für Frauen oder als gerechte
Besteuerung der Ehe nach der steuerlichen
Leistungsfähigkeit gerechtfertigt.

Der Beitrag diskutiert die für 2010 geplante Än-
derung des Lohnsteuerverfahrens für Eheleute. An-
schließend werden die gängigen Argumente für die
Aufrechterhaltung des Ehegattensplittings darge-
stellt, widerlegt und Alternativen vorgeschlagen, die
eine gerechtere Besteuerung von Ehe und Familie er-
möglichen.2

Einführung eines optionalen
„Faktorverfahrens“ für die Lohnsteuer-
verteilung bei Eheleuten3

Die Mehrzahl der verheirateten Arbeitnehmerinnen
kennt das Problem: Trotz eines relativ hohen Brut-
toeinkommens bleibt am Ende des Monats netto
nicht viel Geld übrig. Der Grund ist die Lohnsteuer-
klassenkombination III/V für verheiratete Arbeit-

nehmer/innen. Die Lohnsteuerklasse III ist so kon-
zipiert, dass schon bei einem Einkommen, also auch
in Einverdienstehen, sowohl sämtliche Steuerabzü-
ge, die beiden Eheleuten zustehen, (insbesondere
der doppelte Grundfreibetrag und die Kinderfreibe-
träge) als auch der Splittingvorteil berücksichtigt
werden können. Die Lohnsteuerbelastung in III ist
infolge der hohen Steuerentlastungen relativ gering
und das Nettoeinkommen ist entsprechend hoch.
Die Lohnsteuerklasse V ist als Steuerklasse für ein
„zusätzliches“ Einkommen, also den klassischen
„Zweitverdienst“, konzipiert. Die Lohnsteuerklas-
senkombination III/V geht von einem Bruttoein-
kommensverhältnis 60:40 aus. Da die Steuerabzüge
bereits in III „verbraucht“ sind, wird der oder die
Ehepartner/in in V bereits ab dem ersten Euro nach
dem Grundtarif besteuert. Der Lohnsteuerabzug in
V fällt im Vergleich zu Steuerklasse III und im
Vergleich zu den Steuerklassen I und IV, die sich an
einer individuellen Besteuerung orientieren, daher
sehr hoch aus.

Dieser Nachteil trifft vor allem Frauen. Ihr Anteil
in Lohnsteuerklasse V liegt bei 93%, denn Frauen ver-
dienen u.a. aufgrund von Teilzeit oder Lohndiskrimi-
nierung in der Regel weniger. Das ohnehin geringere
Einkommen von Frauen wird durch die Lohnsteuer-
verteilung nochmals geschmälert, da die Frauen einen
Teil der Lohnsteuerbelastung ihres Ehepartners mit-
tragen. Die Bruttolohndifferenz zwischen Frauen und
Männern (Gender Pay Gap), in Deutschland derzeit
bei 22%, wird durch die Verteilung der Lohnsteuer
damit noch verstärkt.4 Dazu kommt, dass viele Lohn-
ersatzleistungen, wie Arbeitslosengeld, der Zuschlag
zum ALG II oder das Elterngeld anhand des Netto-
lohns berechnet werden. Diese Leistungen fallen in
Lohnsteuerklasse V deutlich niedriger und in III deut-
lich höher aus als in der Steuerklasse I, die für nicht
verheiratete Personen gilt.

STREIT 4 / 2008 161

1 Der Beitrag ist eine gekürzte und leicht geänderte Fassung der
Stellungnahme des djb vom 29. 09. 2008 (St-08-15) zum Geset-
zesentwurf des Jahressteuergesetzes 2009 (BT-Drs. 16/10189),
an der maßgeblich Maria Wersig beteiligt war, und der Veröffent-
lichung von Christine Färber, Ulrike Spangenberg und Barbara
Stiegler: Umsteuern. Gute Grunde für ein Ende des Ehegatten-
splittings, erschienen im August 2008 in der Reihe WISOdirekt
der Friedrich Ebert Stiftung.

2 Vgl. Berghahn, Sabine (Hg.) (2007): Unterhalt und Existenzsi-
cherung. Recht und Wirklichkeit in Deutschland, Baden-Baden;
Seel, Barbara (Hg.) (2007): Ehegattensplitting und Familienpoli-
tik, Wiesbaden; Spangenberg, Ulrike (2005): Neuorientierung

der Ehebesteuerung: Ehegattensplitting und Lohnsteuerverfah-
ren, Hans-Böckler-Stiftung, Arbeitspapier Nr. 106, Düsseldorf;
Vollmer, Franziska (1998): Das Ehegattensplitting,
Baden-Baden.

3 Das Lohnsteuerverfahren ist in den §§ 38 ff. EStG geregelt. Für
das ab 2010 geltende Faktorverfahren wird ein neuer § 39 f EStG
eingefügt.

4 Weiterführend zum Thema Lohndiskriminierung: Feldhoff,
Kerstin: Reinigungsfrauen verdienen mehr, Streit 3/2008,
S. 99-109 und Beese, Birgit: Frauenverdienste – Männerverdien-
ste: wie weit liegen sie auseinander? Oder: Wie breit ist der „gen-
der pay gap“ in Deutschland?, Streit 3/2007, S. 99-107.



Nachdem im September 2008 der Vorschlag der
Bundesregierung für das so genannte Anteilsverfah-
ren5 aus datenschutzrechtlichen Gründen im Finanz-
ausschuss scheiterte, hat die Bundesregierung mit
dem Jahressteuergesetz 2009 nun eine weitere Alter-
native zur Lohnsteuerklassenkombination III/V vor-
gelegt, die inzwischen vom Bundestag verabschiedet
wurde: das Faktorverfahren. Beim Faktorverfahren
wird die Lohnsteuer beider Eheleute getrennt ermit-
telt, orientiert an der jeweiligen Lohnhöhe und unter
Berücksichtigung der den Eheleuten jeweils zuste-
henden Steuerabzüge. Die Berechnung entspricht
den Lohnsteuerklassen IV bzw. I, die eine getrennte
Veranlagung von Eheleuten bzw. eine nicht verheira-
tete Person zu Grunde legen. Beim Faktorverfahren
wird zusätzlich der aus dem Ehegattensplitting resul-
tierende Splittingvorteil berücksichtigt. Das Finanz-
amt errechnet anhand der vermuteten Jahreseinkom-
men der Eheleute einen entsprechenden Faktor. Die-
ser wird mit der individuell berechneten
Lohnsteuerschuld beider Eheleute multipliziert, so
dass der Splittingvorteil die Nettoeinkommen beider
Eheleute anteilig reduziert.

Faktorverfahren bewirkt eine gerechtere
Verteilung der Lohnsteuer
Gegenüber III/V ist die Berechnung der Lohnsteuer
nach dem Faktorverfahren eine deutliche Verbesse-
rung. Sowohl das Nettoeinkommen der Person mit
dem geringeren Einkommen als auch die entspre-
chenden Lohnersatzleistungen fallen sehr viel höher
aus als in Steuerklasse V. Auch die kindbedingten
Freibeträge und der Splittingvorteil würden anteilig
auf die Eheleute entfallen. Das Faktorverfahren be-
wirkt also eine gerechtere Verteilung der Lohnsteuer
zwischen Eheleuten. Der Gesetzgeber erkennt damit
an, dass es auch in der Ehe nicht egal ist, wer die Steu-
erbelastung trägt. Vielmehr sollen beide Eheleute nur
die Lohnsteuerbelastung tragen, die ihrem individu-
ellen Bruttolohn entspricht. Diese Verteilung ent-
spricht auch der rechtlichen Zuordnung von Ein-
kommen nach dem gesetzlichen Güterstand.

Faktorverfahren zahlt sich nur für wenige
Eheleute aus
Dennoch ist eine gleichstellungspolitische Verbesse-
rung im Lohnsteuerverfahren zweifelhaft, denn das
Faktorverfahren soll lediglich als Option neben der
Lohnsteuerklassenkombination III/V eingeführt
werden. Ob sich Eheleute für diese Option entschei-

den, ist fraglich, denn das Faktorverfahren zahlt sich
nur für wenige Eheleute aus.

Das Faktorverfahren ist für die Ehepaare attrak-
tiv, die sich bisher für die Lohnsteuerklassenkombi-
nation IV/IV entschieden haben – entweder weil sie
eine gerechte Verteilung der Lohnsteuer wollen oder
weil sie in etwa gleich viel verdienen. IV/IV geht von
einer getrennten Veranlagung der Eheleute aus. Die
Lohnsteuer wird unabhängig vom Lohn des Ehepart-
ners oder der Ehepartnerin berechnet. In IV/IV
kommt es daher häufig zu monatlichen Steuerüber-
zahlungen. Diese Überzahlungen ergeben sich dann,
wenn die Einkommen in der Höhe voneinander ab-
weichen und durch das Splittingverfahren Steuervor-
teile entstehen, die in IV/IV nicht berücksichtigt
sind. Diese negative Differenz wird erst mit dem Jah-
reseinkommensteuerausgleich ausgeglichen, so dass
am Ende des Jahres Steuererstattungen entstehen.
Beim Faktorverfahren vermeidet die
Berücksichtigung des Splittingfaktors diese
monatlichen Steuerüberzahlungen.

Auch Ehepaare mit geringen Einkommen bis zu
ca. 20.000 Euro profitieren vom Faktorverfahren. In
der Lohnsteuerklassenkombination III/V kommt es
in dieser Einkommensgruppe ebenfalls zu monatli-
chen Überzahlungen, die am Ende des Jahres zu
Steuerrückzahlungen führen. Aufgrund des niedri-
gen Einkommens in III fällt die Entlastung aus den
Steuerabzügen zu gering aus.

Mit dem Faktorverfahren steigen nicht nur Net-
toeinkommen und Lohnersatzleistungen des Ehe-
partners oder der Ehepartnerin mit dem geringeren
Einkommen, sondern auch das Haushaltsnettoein-
kommen.

In höheren Einkommensgruppen fällt die Summe der
monatlichen Lohnsteuer in der Lohnsteuerklassen-
kombination III/V demgegenüber häufig niedriger
aus als die insgesamt für das Jahr zu zahlende Einkom-
mensteuer. Zu diesen Unterzahlungen kommt es, weil
die Einkommensdifferenz nicht einem Verhältnis von
60:40 entspricht oder die in Lohnsteuerklasse V tat-
sächlich entstehende Steuerschuld aufgrund der Be-
grenzung durch den Höchststeuersatz gekappt wird.
In den Steuerklassen III/V kommt es am Ende des Jah-
res daher häufig zu Steuernachzahlungen. Das Faktor-
verfahren vermeidet die monatlich zu niedrigen Lohn-
steuerabzüge. Infolgedessen entstehen für den Haus-
halt höhere monatliche Lohnsteuerzahlungen. Zwar
entspricht die monatlich gezahlte Lohnsteuer der am
Ende des Jahres zu zahlenden Jahreseinkommensteu-
er.6 Allerdings wirkt die im Vergleich zu III/V höhere
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5 Vgl. dazu Stellungnahme des djb vom 05.10.2007 (St-07-22)
zum Jahressteuergesetz 2008.

6 Das gilt allerdings nur dann, wenn die von den Eheleuten am An-
fang des Jahres angegebenen vermuteten Jahreseinkommen der
tatsächlichen Höhe am Ende des Jahres entsprechen.



monatliche Lohnsteuerbelastung für den privaten
Haushalt insgesamt wie der Verzicht auf einen zinslo-
sen Kredit und damit letztlich wie eine Steuererhö-
hung. Die erhöhte Belastung wird insbesondere für
den besser verdienenden Ehepartner spürbar, der bis-
her von dem hohen Steuerabzug in Lohnsteuerklasse
III profitiert hat.

Darüber hinaus fallen die Lohnersatzleistungen
für Eheleute in III/V insgesamt höher aus, da diese
anhand des monatlichen Nettolohns bestimmt wer-
den und nicht im Rahmen der Einkommensteuer-
veranlagung korrigiert werden.

Der berechtigte Anspruch auf eine geringere indivi-
duelle, aber zutreffende Lohnsteuerbelastung hat als
Kehrseite ein geringeres monatlich verfügbares Ein-
kommen des Ehepaares und geringere Ansprüche auf
Lohnersatzleistungen für den Hauptverdiener. Es ist
bekannt und nachvollziehbar, dass Abwägungspro-
zesse innerhalb der Ehe zu Gunsten der finanziell at-
traktiveren Lösung für das Paar insgesamt ausfallen.
Deswegen wird zurzeit vielfach auf die Lohnsteuer-
klassenkombination IV/IV verzichtet, die eine ausge-
wogenere Lohnsteuerbelastung innerhalb der Ehe
bewirkt. Diese Tendenz ist auch beim
Faktorverfahren zu erwarten, solange es nicht
verpflichtend für alle Eheleute eingeführt wird.

Wirkungen des
Ehegattensplittings bleiben unverändert
Mit dem Faktorverfahren sollen – so die Gesetzesbe-
gründung – die negativen Anreize der Lohnsteuer-
klasse V für die Aufnahme einer sozialversicherungs-
pflichtigen Erwerbstätigkeit beseitigt werden. Die
hohe Lohnsteuerbelastung in V könne als Hemm-
schwelle für eine Beschäftigungsaufnahme gesehen
werden.7

Die Neuregelung des Lohnsteuerverfahrens wird
dieses Ziel jedoch nur sehr begrenzt erreichen kön-
nen. Sicherlich beeinflusst das geringe Nettoeinkom-
men in Steuerklasse V die Entscheidung von Frauen,
ob es sich lohnt erwerbstätig zu sein oder nicht. Das
Faktorverfahren regelt jedoch lediglich die unterjäh-
rige Aufteilung der Lohnsteuer und betrifft damit
nur das Abzugsverfahren für die monatlich zu zahlen-
de Einkommensteuer beim Arbeitgeber. Die Berech-
nung der Einkommensteuer für das gesamte Jahr ver-
ändert sich nicht. Es ändert sich also auch nichts an
den Wirkungen des Ehegattensplittings.

Beim Ehegattensplitting (§§ 26 b, 32 a Abs. 5
EStG) wird das Einkommen verheirateter Paare ge-
meinsam veranlagt. Die daraus entstehende Summe
der Einkünfte wird geteilt. Für diese Hälfte wird eine

fiktive Steuerschuld berechnet, die dann verdoppelt
die tatsächliche Steuerschuld ergibt. Aus diesem
Splittingverfahren ergeben sich zwei Vorteile. Erstens
wird der Grundfreibetrag verdoppelt – unabhängig
davon, ob nur ein Ehepartner erwerbstätig ist oder
beide Eheleute ein steuerpflichtiges Einkommen er-
zielen. Zweitens wird die Progressionswirkung des
Steuertarifs gemindert. Es macht einen finanziellen
Unterschied von 7.914 Euro, ob ein Einkommen in
Höhe von 120.000 Euro mit durchschnittlich 35 %
versteuert wird oder ob zweimal 60.000 Euro mit
29 % besteuert werden. Die Differenz zwischen der
Besteuerung nach dem Splittingverfahren und dem
für nicht verheiratete Personen und Lebenspartner-
schaften geltenden Grundtarif ist der so genannte
Splittingvorteil.

Der finanzielle Vorteil aus dem Ehegattensplit-
ting (Splittingvorteil) fällt umso höher aus, je größer
die Differenz zwischen den Einkommen der Eheleute
ist. Am höchsten ist die Steuerentlastung, wenn nur
ein Ehepartner erwerbstätig ist. Bereits ein geringer
Zweitverdienst in Höhe von 10 % des gemeinsamen
Einkommens der Eheleute reduziert die Entlastung
erheblich: im oben angeführten Beispiel um ca.
3.700 Euro. Bei gleich hohen Einkommen sinkt der
Splittingvorteil auf null. Soll sich eine Erwerbstätig-
keit der Ehepartnerin lohnen, muss der Splittingvor-
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teil zunächst „zurückverdient“ werden. Gerade bei
einem hohen Einkommen des Ehepartners macht
das Ehegattensplitting eine „zweite“ Erwerbstätig-
keit, die über eine pauschal versteuerte geringfügige
Beschäftigung hinausgeht, für den Haushalt wenig
attraktiv.

Auch eine andere Ausgestaltung des Lohnsteuer-
verfahrens kann diese Wirkungen nicht aufheben.8

Für die Entscheidung, erwerbstätig zu sein, zählt
nicht nur die monatliche Lohnsteuerverteilung, son-
dern auch die Steuerentlastung, die den Eheleuten
übers Jahr entgehen würde. Längerfristige soziale Ab-
sicherungen oder Qualifikationsverluste der Frauen
werden dabei häufig vernachlässigt. Auch die OECD
differenziert in ihrem Wirtschaftsbericht für
Deutschland zwischen den Effekten der Lohnsteuer-
klassen und des Ehegattensplittings. Danach trägt
die Reform des Lohnsteuerverfahrens dazu bei, die
potentiellen Nachteile von Zweitverdienern im Falle
von Arbeitslosigkeit zu verhindern. Da sich jedoch an
der Jahressteuerschuld nichts ändert, werden auch
die steuerlichen Fehlanreize des Ehegattensplittings
nicht abgebaut.9

Gerechte Besteuerung der Ehe nur durch
eine Reform des Ehegattensplittings
Letztendlich lassen sich eine gerechte Besteuerung
der Ehe und eine Vermeidung der negativen Er-
werbsanreize für Ehefrauen durch die Einkommens-
besteuerung nur über eine grundlegende Reform des
Ehegattensplittings beseitigen.10

Das Ehegattensplitting zementiert seit 50 Jahren
traditionelle Geschlechterrollen und schafft Unge-

rechtigkeiten zwischen arm und reich, Ost und West,
Männern und Frauen. Dennoch halten sich hartnä-
ckig die Argumente, mit denen das Ehegattensplit-
ting gerechtfertigt wird.

1. Das Ehegattensplitting
ist keine Familienförderung

Das Ehegattensplitting wird immer wieder als fami-
lienpolitisches Instrument gerechtfertigt, denn, so
die Befürworter und die wenigen Befürworterinnen,
die finanzielle Entlastung komme überwiegend Ehen
mit Kindern zu Gute.

Diese Argumentation vernachlässigt, dass die
Voraussetzung für das Ehegattensplitting die Ehe
und nicht die Familie ist. Alleinerziehende und nicht
verheiratete Eltern, die inzwischen ein Viertel aller
Eltern-Kind-Gemeinschaften bilden, sind ebenso
wie gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften, in
denen Kinder versorgt werden, von den finanziellen
Entlastungen des Splittings ausgeschlossen.

Zudem werden auch verheiratete Elternpaare
sehr ungleich gefördert, denn die steuerliche Entla-
stung hängt nicht von der Anzahl oder dem Alter der
Kinder ab, sondern allein von der Höhe und vom
Unterschied zwischen den Einkommen der Eheleute.
Sind beide Ehepartner erwerbstätig und verdienen in
etwa gleich viel, ist die steuerliche Entlastung gleich
Null. Gerade junge Eltern sind aber zunehmend auf
zwei Einkommen angewiesen. Junge Mütter wün-
schen sich, dass sie Elternschaft und Erwerbstätigkeit
vereinbaren können. Hinter dem Splitting steckt da-
gegen ein veraltetes Familien- und Geschlechterbild,
das dem Familienvater die Berufsarbeit und der Frau
in erster Linie die unbezahlte Haus- und
Erziehungsarbeit und allenfalls einen „Zuverdienst“
in Teilzeitarbeit zuordnet.

Da der Splittingvorteil von der Höhe des Ein-
kommens abhängig ist, werden auch verheiratete El-
tern mit geringem oder ohne steuerpflichtiges Ein-
kommen nicht oder nur minimal entlastet.

Das Ehegattensplitting und der steuerliche Fa-
milienlastenausgleich (Kindergeld und Kinderfrei-
beträge, §§ 32 Abs. 6, 66 EStG), die eigentliche Fa-
milienentlastung, sind nicht aufeinander abge-
stimmt. Daher wirken sich die Kinderfreibeträge in
bestimmten Einkommenskonstellationen nicht aus,
sondern werden von den Wirkungen des Splittings
überlagert.11

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 1998
darauf hingewiesen, dass das Ehegattensplitting auf-
grund der ungleichen Verteilungswirkungen und der
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8 Die negativen Anreizeffekte durch das Ehegattensplitting werden
in einer Vielzahl von empirischen Berechnungen belegt, vgl. u.a.:
Beblo und Wagenhals (2007) in: Seel, a.a.O. Fn 2.

9 OECD (2008): Wirtschaftsberichte. Deutschland, S. 76,
www.oecd.org/eco/surveys/germany (letzter Zugriff 02.12.08).

10 Vgl. Ute Sacksofsky (2000): Steuerung der Familie durch Steu-
ern, NJW 2000, S. 1896-1903.

11 BMFSFJ (2008): Arbeitsbericht Zukunft für Familie, Kompe-
tenzzentrum für familienbezogene Leistungen, S. 34.



Anknüpfung an die Ehe nicht als Familienförderung
zu rechtfertigen ist.12

Eine gute Familienförderung sollte sich an den
tatsächlichen Belastungen orientieren, die durch
Kinder entstehen. Der Wechsel zu einem Familien-
splitting, wie ihn die CDU in ihrem Grundsatzpro-
gramm vorschlägt, ist deshalb abzulehnen.13

2. Ehegattensplitting schafft
Ungerechtigkeiten zwischen Ost und West

Die finanziellen Entlastungen aus dem Ehegatten-
splitting sind auch sehr ungleich auf Ost und West
verteilt. Ca. 93 Prozent des Splittingvolumens flie-
ßen in die alten Bundesländer.14 Die Gründe für die
ungleiche Entlastung liegen in der höheren Erwerbs-
beteiligung von Frauen, insbesondere auch von Müt-
tern, und den insgesamt niedrigeren Einkommen in
den neuen Bundesländern. Darüber hinaus sind in
Ostdeutschland die Einkommensunterschiede zwi-
schen Frauen und Männern deutlich geringer. Das
Ehegattensplitting führt aber bei größerer Lohn-
gleichheit zwischen Frauen und Männern zu geringe-
ren finanziellen Steuervorteilen. Zentrale Ziele der
europäischen und deutschen Arbeitsmarktpolitik
wie Lohngleichheit und eine höhere
Erwerbsbeteiligung von Frauen werden damit durch
das Ehegattensplitting konterkariert.

3. Ehegattensplitting fördert die
ökonomische Abhängigkeit von Frauen

Häufig wird das Ehegattensplitting als Errungen-
schaft bezeichnet, die es Frauen ermöglicht, zu Hause
zu bleiben: Wenn der Wiedereinstieg in den Beruf
nach der Familienphase nicht gelingt oder gewollt ist
oder durch Arbeitslosigkeit das Einkommen eines
Partners wegfällt, kompensiere die steuerliche Entla-
stung den Wegfall des zweiten Einkommens. Das
Splitting führt aber nur in hohen Einkommensgrup-
pen, die auf staatliche Unterstützung nicht angewie-
sen sind, zu einer tatsächlichen Kompensation des
wegfallenden zweiten Einkommens. Das Ehegatten-
splitting ist als Instrument für sozialen Ausgleich
ungeeignet.

Vor allem aber zementiert das Ehegattensplitting
eine wirtschaftliche Abhängigkeit des nicht erwerbs-
tätigen Partners und damit meist der Ehefrau. Der
Splittingvorteil führt dazu, dass sich insbesondere bei
gutverdienenden Ehepartnern eine Erwerbstätigkeit
der Ehefrau im Hinblick auf die Höhe des Haushalts-
einkommens nicht lohnt. Gleichzeitig steht die steu-
erliche Entlastung in Einverdienstehen rechtlich nur
der erwerbstätigen Person zu. Ein eheinterner Aus-

gleichsanspruch fehlt. Der Unterhaltsanspruch in-
nerhalb der Ehe nach § 1360 BGB beschränkt sich
auf ein Taschengeld für die nicht erwerbstätige Per-
son. Nur wenige Eheleute vereinbaren einen Güter-
stand, in denen das Einkommen den Eheleuten in
gleicher Weise zur Verfügung steht. Infolgedessen ist
die nicht erwerbstätige Person finanziell von ihrem
Partner abhängig.

Durch die Neuregelung des Unterhaltsrechts sind
auch die nachehelichen Unterhalts- und Versor-
gungsansprüche erheblich eingeschränkt worden.
Dabei setzen die Reformen zum Unterhaltsrecht auf
die individuelle Verantwortung der (geschiedenen)
Eheleute, während das Ehegattensplitting im Wider-
spruch dazu die Hausfrauenehe und die ökonomi-
sche Abhängigkeit vom Ehepartner fördert. Ökono-
mische Sicherheit und eine verlässliche längerfristige
Absicherung lassen sich daher nur über eine eigene
Erwerbstätigkeit erreichen.

Maßnahmen, die das Ziel haben, die Erwerbsin-
tegration von Frauen und Müttern zu verbessern
(Bundeselterngeld, Ausbau der Kinderbetreuung),
werden durch die uneingeschränkte Beibehaltung
des Ehegattensplittings konterkariert. Während mit
der Reform von Unterhaltsrecht (§§ 1569 ff. BGB)
und Versorgungsausgleich (§§ 1587 ff. BGB) die fi-
nanzielle Absicherung von Ehefrauen zunehmend
eingeschränkt wird – zu Gunsten einer Eigenverant-
wortung –, setzt das Ehegattensplitting negative
Anreize für eine eigenständige Absicherung durch
Erwerbstätigkeit.
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satzprogramm.cdu.de/ (letzter Zugriff 02.12.2008).

14 Bach, Stefan u.a. (2003): Untersuchung zu den Wirkungen der
gegenwärtigen Ehegattenbesteuerung auf Grundlage der fortge-
schriebenen Einzeldaten der Einkommensteuerstatistik. Mate-
rialien des DIW Berlin Nr. 27.



4. Die steuerliche Fiktion der „Ehe als Einheit“
verschleiert ökonomische Ungleichgewichte

Im Einkommensteuerrecht gilt das Prinzip der Indi-
vidualbesteuerung, wonach jede Person einzeln ver-
anlagt wird. Als Maßstab für eine gerechte Besteue-
rung gilt die steuerliche Leistungsfähigkeit, die sich
am verfügbaren Einkommen orientiert.

Beim Ehegattensplitting werden die Eheleute ab-
weichend vom Prinzip der Individualbesteuerung ge-
meinsam veranlagt. Die steuerliche Leistungsfähig-
keit bemisst sich am Haushaltseinkommen. Beim
Ehegattensplitting gelten Ehen bei gleichem Haus-
haltseinkommen als gleich leistungsfähig. Dabei ist
irrelevant, ob beide Eheleute Erwerbseinkommen
erzielt haben oder nur eine Person.

Die Annahme einer „ehelichen Leistungsfähig-
keit“, die sich am Haushaltseinkommen orientiert,
stützt sich auf die traditionelle Vorstellung von der
Ehe als Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft. Das
Haushaltseinkommen steht den Eheleuten danach
(fiktiv) gleichberechtigt zur Verfügung. Ökonomisch
betrachtet, wird für die Ehe von einer gemeinsamen
Haushaltsnutzenfunktion ausgegangen, in der sich
die Eheleute auf Erwerbs- oder Hausarbeit
spezialisieren können.

Diese Perspektive auf die Ehe ist eine Fiktion, die
sich weder rechtlich noch tatsächlich begründen
lässt. Der gesetzliche Güterstand, von dem nur weni-
ge Ehen abweichen, ist die Zugewinngemeinschaft (§
1363 BGB). Dem Ehepartner oder der Ehepartnerin
steht dann rechtlich nur das zu, was sie selbst erwirt-
schaften. Auch der Unterhaltsanspruch zwischen
Eheleuten (§§ 1360 f. BGB) beinhaltet keinen An-
spruch auf die Hälfte des Einkommens. Zur tatsäch-
lichen Verteilung und Verfügbarkeit von Geld in
Ehen gibt es bislang wenig empirisch gesicherte Er-
kenntnisse. Die Entscheidung über die Verwendung
von Geld ist den bisherigen Untersuchungen zufolge
aber häufig davon geprägt, wer das Einkommen er-
zielt. Dabei wird Erwerbsarbeit höher bewertet als
unbezahlte Haus- und Erziehungsarbeit. Infolgedes-
sen gilt der Mann als „Ernährer“ der Familie und hat
mehr Entscheidungsmacht über „sein“ Einkommen.

5. Das Ehegattensplitting ist keine verfassungs-
rechtlich gebotene Besteuerungsform,
vielmehr verstößt es gegen das Verbot mittel-
barer Benachteiligung

Häufig wird argumentiert, dass der Schutz von Ehe
und Familie aus Art. 6 Abs. 1 GG verlangt, dass der
Staat nicht verzerrend in die freie Entscheidung der
Eheleute eingreifen darf, beispielsweise durch eine
individuelle Besteuerung. Das Ehegattensplitting sei
daher rechtlich geboten. Wie oben dargestellt, för-
dert und zementiert das Ehegattensplitting die Be-
nachteiligung von Frauen. Dies widerspricht dem

Verbot der mittelbaren Diskriminierung aus Art. 3
Abs. 2 GG. Zwar soll der Staat, so Art. 6 Abs. 1 GG,
die Gestaltungsfreiheit der Eheleute schützen und
darf deshalb nicht beliebig in die Ehe eingreifen.
Gleichzeitig muss der Staat jedoch ein Gleichgewicht
zwischen den Eheleuten gewährleisten, sonst wirkt
der Schutz der Ehe zu Lasten der ökonomisch schwä-
cheren Person. Das Verbot mittelbarer Diskriminie-
rung würde leer laufen. Auch im Zivilrecht oder im
Strafrecht regelt der Staat selbstverständlich die
ehelichen Verhältnisse, um Benachteiligungen zu
vermeiden.

6. Geschlechtergerechte Alternativen
Das Ehegattensplitting ist abzuschaffen.

Individualbesteuerung mit Grundfreibeträgen für
Partnerschaften
Der Staat muss gewährleisten, dass Frauen und Män-
ner auch im Steuerrecht nicht benachteiligt werden.
Diese Anforderungen erfüllt nur eine Individualbe-
steuerung – auch für verheiratete Personen. Ehen
und viele andere Partnerschaften gelten im Sozial-
recht als Bedarfsgemeinschaften, die einander in
Höhe der Sozialhilfe (sozialrechtliches Existenzmini-
mum) unterhaltspflichtig sind. Solange Partner-
schaften als Bedarfsgemeinschaften vom Staat finan-
ziell in Anspruch genommen werden, müssen diese
Aufwendungen im Steuerrecht berücksichtigt wer-
den. Dafür genügt ebenso wie bei Kindern ein Ab-
setzbetrag in Höhe des Existenzminimums. Damit
würden alle Unterhaltsgemeinschaften rechtlich
gleich gestellt.

Kein Familiensplitting
Eine gute Familienförderung sollte sich an den tat-
sächlichen Belastungen orientieren, die durch Kin-
der entstehen. Der Wechsel zu einem Familiensplit-
ting ist deshalb abzulehnen. Durch den progressiven
Steuertarif steigen die finanziellen Entlastungen
ebenso wie beim Ehegattensplitting mit dem Ein-
kommen und fördern sozial ungerecht einkommens-
starke Familien. Nirgends in Europa werden die Fa-
milienleistungen so stark über Steuervorteile gewährt
wie in Deutschland. Die Familienförderung durch
Steuerentlastungen muss reduziert werden,
Direktzahlungen und Dienstleistungen müssen
ausgebaut werden.

Hochwertige Dienstleistungen für Familien
Eine besonders wichtige Unterstützung für Familien
mit Kindern ist eine gute Infrastruktur mit kostenlo-
sen, qualitativ hochwertigen Betreuungs- und Bil-
dungseinrichtungen sowie Einrichtungen, die Fami-
lien konkret und praktisch unterstützen. Diese
Infrastruktur muss ausgebaut werden.
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Förderung der Familie über Direktzahlungen
Das staatliche Geld für Familien muss tatsächlich bei
den Kindern ankommen. International hat sich ge-
zeigt, dass Geld eher zu Gunsten von Kindern ver-
wendet wird, wenn es direkt an die Person gezahlt
wird, die für die Betreuung der Kinder zuständig ist.
Steuerliche Entlastungen kommen dagegen vor al-
lem den haupterwerbstätigen Personen zu Gute, die
in Partnerschaften in der Regel nicht oder zumindest
weniger für die Betreuung und Erziehung von Kin-
dern zuständig sind. Zudem profitieren nur die El-
tern, die steuerpflichtig arbeiten. Der mit den Fami-
lienförderungsgesetzen eingeführte Freibetrag für die
Erziehung und Betreuung eines Kindes, mit dem die
Eigenbetreuung eines Kindes in Einverdienstehen
gefördert wird, ist daher zu streichen oder abzu-
schmelzen. Kinder sollten über direkte
Transferleistungen, wie das Kindergeld gefördert
werden, die der erziehenden Person ausgezahlt
werden.

Ausblick
Derzeit gibt es für eine grundlegende Reform der Be-
steuerung der Ehe über das Faktorverfahren hinaus
keine politische Mehrheit. Trotz der ungleichen Ver-
teilung der Steuerentlastung zwischen Ost und West
regt sich selbst im Bundesrat kein Widerstand. Zwar
haben sich sowohl Bündnis 90/Die Grünen und DIE
LINKE als auch diverse Parlamentarierinnen aus
SPD und FDP für eine Reform des Ehegattensplit-
tings zugunsten einer Individualbesteuerung ausge-
sprochen. Die Mehrheiten in der CDU/CSU, SPD
und FDP halten jedoch an einem traditionellen Ge-
schlechterbild fest oder scheuen den Protest ihrer
Wählerinnen und Wähler. Möglicherweise sollten
deshalb Übergangsregelungen für die ältere Bevölke-
rung diskutiert werden.15 Viele Ehepaare scheinen
zudem nicht genau zu wissen, inwieweit sie tatsäch-
lich vom Ehegattensplitting profitieren. Vielmehr
glauben sie an eine mögliche finanzielle Verbesse-
rung, vor allem dann, wenn sie finanziell schlechter
gestellt sind. Es ist daher wichtig, die finanziellen
Verteilungswirkungen des Ehegattensplittings und
einer Reform transparent zu machen. Dazu gehört
auch die klare Trennung zwischen Lohnsteuerverfah-
ren und Ehegattensplitting. Zudem sollte die Forde-
rung nach einer Reform des Ehegattensplittings mit
einer Diskussion über die Verwendung der frei wer-
denden Gelder verknüpft werden. Gerade die unglei-

che finanzielle Förderung der Ehe im Vergleich zur
Familien ist nicht zu begründen. Viele familienpoliti-
sche Verbände unterstützen die Forderung nach einer
Individualbesteuerung, verknüpft mit dem Ziel, die
mit einer alternativen Besteuerung der Ehe frei wer-
denden Gelder in Höhe von ca. 18 Mrd. Euro für
eine gerechte, effektive und gleichstellungsorientierte
Familienförderung zu verwenden.16

Rechtlicher Veränderungsdruck wird durch die Dis-
kussion um die Besteuerung von Lebenspartner-
schaften erzeugt. Die rechtliche Differenzierung zwi-
schen Ehen und Lebenspartnerschaften bei der Ein-
kommensbesteuerung wird vom Bundesfinanzhof
mit der Förderung der Ehe begründet.17 Als Eheför-
derung müsste das Ehegattensplitting aber allen
Ehen zugute kommen. Vor dem Verfassungsgericht
ist dazu seit 2006 eine Verfassungsbeschwerde an-
hängig.18 Das Bundesverfassungsgericht muss sich
also demnächst mit der Begründung des
Ehegattensplittings auseinandersetzen.

Eine Reform der Ehebesteuerung wird aus gleich-
stellungs- und arbeitsmarktpolitischen Gründen
auch von internationaler Seite empfohlen. Der Aus-
schuss für die Beseitigung der Diskriminierung der
Frau der Vereinten Nationen empfahl der Bundesre-
gierung im Jahr 2000, nach der Prüfung des zusam-
mengelegten Zweiten und Dritten, als auch des Vier-
ten Berichts der Bundesrepublik Deutschland zum
CEDAW Abkommen, „die derzeitigen gesetzlichen
Bestimmungen zur Besteuerung von Ehepaaren
(„Ehegattensplitting“) und ihre Auswirkungen auf
die Verfestigung stereotyper Erwartungen an verhei-
ratete Frauen zu überprüfen.“19 Eine solche Überprü-
fung hat bisher nicht stattgefunden. Es ist unver-
ständlich, dass sich im aktuellen CEDAW Bericht
der Bundesregierung20 keine Stellungnahme zum
Ehegattensplitting findet.

Auch die OECD weist in ihrem Wirtschaftsbe-
richt Deutschland 2008 auf die negativen Beschäfti-
gungsanreize des Ehegattensplittings für die Zweit-
verdienerin hin und empfiehlt die Einführung einer
Individualbesteuerung mit übertragbarem zweitem
Grundfreibetrag.21

Es ist an der Zeit, diese Anregungen aufzugreifen
und eine grundlegende Reform der Ehebesteuerung
auf den Weg zu bringen.
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15 Ute Sacksofsky (2007) hält eine Übergangsregelung für verfas-
sungsrechtlich geboten: Grundgesetzkonforme Alternativen der
Ausgestaltung der Familienförderung, in: B. Seel, a.a.O. Fn 2, S.
333-356.

16 Frankfurter Rundschau vom 15. Mai 2007: „Wir brauchen eine
Politik, die alle Kinder fördert“,
http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/dokumentati-
on/?em_cnt=1135608&em_

17 u.a. BFH, Urteil vom 26.01.2006- III R 51/05, BStBl. II 2006, S.
515.

18 2 BvR 909/06.
19 BT-Drs. 15/105, S. 11.
20 BT-Drs. 16/5807.
21 OECD (2008): a.a.O. Fn. 9, S. 13.
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